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[v . 1636 ? ] A
"FORMB EINER KRIEGSORDONANZ"* 1234

"Dingeter und Jngesch .ri .bner Soldat soll dem Fendiin nachzüchen 3 das nit ver¬

lassen ohne urlaüb synes hauptmans oder Vorgesetzten 3 soll Jm auch nit Urlaub

geben werden ohne erhebliche ursach 3 der ordonantz article ?i gläben und nach-

khomen , perfectionieren.

1 . guoter Christ 3 Gotsfürchtig 3 gehorsam der Khirchen 3 uff das Jme Christus

der Herr helffe . . . .

2 . den dienst synes Königs und befürderung syner Sachen hertzlich Aff edie¬

ren und begären mit yffer und begirdt 3 sonst thuot er nüt rächt.

3 . gehorsam und gevolgig synen beambteten oder vorgesezten 3 auch syner Schul-

digkheit 3 den sonst ward er nit gefurdert , nit berathen 3 nit gebrucht 3

blibt allzyt veracht.

4 . soll nit fladenbachen [ unzuverlässig] 3 ufflöslig undt ohnerträglich syn 3

den volget Jm das gmein mistruwen : Jn Jm selbs schrekhen 3 forcht.
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5 . soll nit sehwehren , den ein Zaster , ohne belustigung . . . [ ?] und ohne

Nutz und von den so nit Christen sindt verhasset.

6 . GseZZen sollen sich zuo guotem und fromm die bösen myden . ..

7 . dem spilen nit obligen mehr als syn ertragenheit syn mag.

8 . syn wehr suber halten und die khleider , aber nit vil plunders nit Jn

ferggen , Jst Ein hindemus.

9 . nit ful und schiäfferig syn , sonders wachtbahr , embsig , arbeitsam , Jn

Hebung haben , die wehr recht zuo monier führen . ..

10 . Sorgfältig uff der wacht , es sye schildtwacht oder die Runden syn.

11 . ab der wacht nit gähn ohn erlaübtnus

11 . [ .' ] Kein wyb nit Nemmen, wan Jn dys syn glükh und befurderung hindert.

Uff der beambteten Verrichtung und dienst achten , Von Jnen lehmen und gehör

sam gevolgig syn , den wer nit khan dienen khan nit befeichen.

Nit Zenkhisch , schwezhafftig , truzig , hochmüetig , dardurch wirdt er gehasset

will er respect haben muss er sich erbarlich halten , Niemandt beleydigen.

Jm wachthus khein böse reden oder hader wesen füehren.

Niemand . . . angriffen oder hinderwärts.

Pursen nit tribülieren , zwingen , trenglen , sich benüegen.

Geheim und warhafftig [ sein ] . . .

Nit usem Cartir ohn erlaübtnus [ gehen ] .

Eines andern syn wyb oder gespanin nit antasten noch . . . abzüchen . . . .

Uff der schildtwacht Niemandt zuo Jm Nachen lassen er gebe Jm das worth , wär

auch der sye . . . .

Von dem so Jm befeicht Niemals bös oder ehrberuehrliches verkhleinerliches

Nachtheiliges reden noch denselben nyzuofallen , sonders darwider reden und

sich erzeigen mit worth und werkh so es Vonnöten ist.

Jn eroberung , pletzen , stethen wyb undt Jungfrauen nit entunehren [ und ] an¬

tasten.

Khirchen nit plündern . . . .

Synen vorgesezten nit wider [ sprechen ] . . . oder bochen wan er Jnn strafft umb

syn fähler oder reprehendiert.

Jn Zug oder Schlachtordnung , Scharmüzen , stürmen , anläuff und allen occasio-

nen soll er Jedem officier so Jn befilcht volgen , gehorsam nit ermanglen "..

1 ) Diese Kriegsordnung war höchst wahrscheinlich für die Kompagnie Zurlauben
bestimmt und dürfte von Gardehptm . Beat II . Zurlauben verfasst und ge¬
schrieben worden sein.
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